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In dieser Ausgabe: 1. Arbeitsrecht
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4. Gewerblicher Rechtschutz



5. Onlinerecht



Ihr Ansprechpartner 6. Wettbewerbsrecht
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1. Arbeitsrecht Gesetzlicher Urlaubsanspruch nach unbezahltem Sonderurlaub Das BAG hat entschieden, dass unbezahlter Sonderurlaub dem Entstehen eines gesetzlichen Urlaubsanspruches nicht entgegensteht. Die Klägerin war bei der beklagten Universitätsklinik seit August 2002 als Krankenschwester beschäftigt. Vom 01.01.2011 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Ablauf des 30.09.2011 hatte sie unbezahlten Sonderurlaub und verlangte von der Beklagten die Abgeltung von 15 Urlaubstagen aus dem Jahr 2011. Das Arbeitsgericht hatte die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht hatte ihr stattgegeben. Gegen die Entscheidung legte die Beklagte erfolglos Revision ein. Nach § 1 des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) hat jeder Arbeitnehmer in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Diese Vorschrift ist nach § 13 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 BUrlG unabdingbar. Die Entstehung des gesetzlichen Urlaubsanspruches erfordert nur den rechtlichen Bestand des Arbeitsverhältnisses und die einmalige Erfüllung der Wartezeit. Das BUrlG bindet den Urlaubsanspruch damit weder an die Erfüllung der Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis noch ordnet es die Kürzung des Urlaubsanspruches für den Fall des Ruhens des Arbeitsverhältnisses an. Allerdings sehen spezialgesetzliche Regelungen für den Arbeitgeber die Möglichkeit der Kürzung des Urlaubs bei Elternzeit (§ 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG) oder Wehrdienst (§ 4 Abs. 1 Satz 1 ArbPlSchG) vor. Eine Kürzungsregelung beim Ruhen des Arbeitsverhältnisses während einer Pflegezeit (§§ 3, 4 PflegeZG) findet sich dagegen nicht. Kommt es zum Ruhen des Arbeitsverhältnisses aufgrund einer Vereinbarung der Arbeitsvertragsparteien, hindert dies grundsätzlich weder das Entstehen des gesetzlichen Urlaubsanspruches noch ist der Arbeitgeber zur Kürzung des gesetzlichen Urlaubs berechtigt. Der von den Parteien vereinbarte Sonderurlaub stand dem Entstehen des gesetzlichen Urlaubsanspruches zu Beginn des Kalenderjahres 2011 nicht entgegen, so das BAG. Er berechtigte die Beklagte auch nicht zur Kürzung des gesetzlichen Urlaubs. (Urteil des BAG vom 06.05.2014 – Az: 9 AZR 678/12) Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]



Urlaubsentgelt bei provisionsabhängiger Entlohnung Der EuGH hat am 22. Mai 2014 - Rs. C-539/12 - entschieden, dass das Arbeitsentgelt, das Verkaufsberatern hinsichtlich des Jahresurlaubes gezahlt wird, nicht auf das Grundgehalt beschränkt sein darf, sondern Provisionen, die sich nach den getätigten Verkäufen bemessen, sind auch einzubeziehen. Die Richtlinie über die Arbeitszeitgestaltung (RL 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 04.11.2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung - ABl. L 299, 9) sieht vor, dass jeder Arbeitnehmer Anspruch auf einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen hat. L. ist seit 2010 bei British Gas im Innendienst als Verkaufsberater in der Energiesparte tätig. Seine Aufgabe ist es, Geschäftskunden zum Erwerb der Energieprodukte seines Arbeitgebers zu bewegen. Sein Arbeitsentgelt setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen: einem Grundgehalt und einer Provision. Die ebenfalls monatlich ausgezahlte Provision bemisst sich nach den tatsächlich von L. erzielten Verkäufen. Sie wird nicht zum Zeitpunkt der Erbringung der Arbeitsleistung ausgezahlt, sondern mehrere Wochen oder Monate nach Abschluss des Kaufvertrages zwischen British Gas und dem Kunden. Herr L. befand sich von 19.12.2011 bis 03.01.2012 in bezahltem Jahresurlaub. Im Dezember setzte sich sein Arbeitsentgelt aus dem Grundgehalt von und einer Provision zusammen, die er im Lauf der vorhergehenden Wochen verdient hatte. Im Jahr 2011 bezog L. eine monatliche Provision (Durchschnittsbetrag). Da L. während seines Jahresurlaubes keine Arbeit verrichtete, konnte er in diesem Zeitraum keine neuen Verkäufe tätigen und konnte infolgedessen in diesem Zeitraum keine Provision verdienen. Dieser Umstand wirkte sich nachteilig auf sein Gehalt in den auf seinen Jahresurlaub folgenden Monaten aus, und L. beschloss daher, beim Employment Tribunal (Arbeitsgericht im Vereinigten Königreich) Klage auf den Teil des Entgeltes für bezahlten Jahresurlaub zu erheben, der ihm seines Erachtens für die Zeit vom 19.12.2011 bis zum 03.01.2012 zustand. 3



Das britische Gericht hat den EuGH befragt, ob unter diesen Umständen die Provision, die ein Arbeitnehmer während seines Jahresurlaubes verdient hätte, bei der Berechnung des Entgeltes für den Jahresurlaub zu berücksichtigen ist, und wie ggf. der dem Arbeitnehmer geschuldete Betrag zu berechnen ist. Der EuGH hat entschieden, dass die Provision bei der Berechnung des Gesamtentgeltes zu berücksichtigen ist. Es sei Sache des nationalen Gerichts zu beurteilen, ob mit den Methoden zur Berechnung der einem Arbeitnehmer wie L. hinsichtlich seines Jahresurlaubes geschuldeten Provision das mit der Richtlinie über die Arbeitszeitgestaltung verfolgte Ziel erreicht wird, wenn dabei auf einen Mittelwert aus einem nach dem nationalen Recht als repräsentativ geltenden Referenzzeitraum abgestellt wird. Nach Auffassung des EuGH muss ein Arbeitnehmer während seines Jahresurlaubes sein gewöhnliches Entgelt erhalten. Durch die Zahlung des Urlaubsentgeltes solle der Arbeitnehmer während dieser Ruhezeit in eine Lage versetzt werden, die in Bezug auf das Entgelt mit den Zeiten geleisteter Arbeit vergleichbar sei. Nach Ansicht von British Gas sei dieses Ziel erreicht worden, da L. während seines bezahlten Jahresurlaubes ein Entgelt erhalten habe, das nicht nur aus seinem Grundgehalt, sondern auch aus der Provision aus den Verkäufen bestanden habe, die er in den vorhergehenden Wochen getätigt habe. Der EuGH hat diese Argumentation zurückgewiesen. Seines Erachtens könnte L. trotz des Entgeltes, das er während seines Jahresurlaubes erhält, aufgrund des finanziellen Nachteils, der zwar hinausgeschoben sei, den er jedoch in der auf den Jahresurlaub folgenden Zeit tatsächlich erleide, möglicherweise davon absehen, sein Recht auf Jahresurlaub auszuüben. Wie nämlich British Gas eingeräumt habe, verdiene der Arbeitnehmer während seines Jahresurlaubes keine Provision. Daher erhalte er in der auf seinen Jahresurlaub folgenden Zeit nur ein auf sein Grundgehalt reduziertes Arbeitsentgelt. Dieser finanzielle Nachteil könne sich dahin auswirken, dass davon abgesehen werde, den Urlaub tatsächlich zu nehmen, was in einer Situation wie der von L., in der die Provision mehr als 60% des Arbeitsentgeltes ausmache, umso wahrscheinlicher sei. Eine solche Verringerung des hinsichtlich des bezahlten Jahresurlaubes geschuldeten Arbeitsentgeltes könne dazu führen, dass der Arbeitnehmer davon absehe, sein Recht auf Urlaub tatsächlich auszuüben, was dem mit der Richtlinie über die Arbeitszeitgestaltung verfolgten Ziel zuwiderlaufe. Zu der Methode, nach der die L. hinsichtlich seines Jahresurlaubes geschuldete Provision berechnet werde, hat der EuGH ausgeführt, dass das hinsichtlich des Urlaubes gezahlte Arbeitsentgelt grundsätzlich so bemessen sein müsse, dass es mit dem gewöhnlichen Entgelt des Arbeitnehmers übereinstimme. (Quelle: Juris Newsletter Arbeitsrecht vom 27. Mai 2014) Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]



2. Allgemeines Wirtschaftsrecht Kostenfreier Telefonbucheintrag für Geschäftsanschluss eines Versicherungsbüros Ein Versicherungsvertreter mit eigenem Kundendienstbüro verlangte einen kostenlosen Eintrag in das örtliche Telefonverzeichnis unter dem Namen seines Gewerbes "HUK-COBURG Kundendienstbüro Vorname Name". Der Telefondienstanbieter war demgegenüber der Ansicht, der Anschlussinhaber habe lediglich einen Anspruch auf einen kostenlosen Eintrag unter seinem Nach- und Vornamen gefolgt von der Angabe "Versicherungen". Die gewünschte Eintragung beginnend mit dem Namen der Versicherung sei nur gegen einen Aufpreis möglich. Das Oberlandesgericht Düsseldorf gab dem Versicherungsvertreter Recht (20 U 34/12). Der Bundesgerichtshof bestätigte in diesem und zwei anderen ähnlich gelagerten Fällen nun die Entscheidung der Vorinstanzen. Nach § 45m TKG (Telekommunikationsgesetz) kann ein Teilnehmer vom Anbieter eines öffentlichen Telefondienstes jederzeit verlangen, mit seiner Rufnummer, seinem Namen, seinem Vornamen und seiner Anschrift in ein allgemein zugängliches Teilnehmerverzeichnis unentgeltlich eingetragen zu werden oder seinen Eintrag wieder löschen zu lassen. Zum "Namen" im Sinne dieser Vorschrift zählt auch die Geschäftsbezeichnung, unter der ein Teilnehmer ein Gewerbe betreibt, für das der Telefonanschluss besteht. Diese Angabe ist erforderlich, um den Gewerbetreibenden, der als solcher - und nicht als Privatperson - den 4



Anschluss unterhält, als Teilnehmer identifizieren zu können. Dies gilt für alle Gewerbetreibende, die eine Geschäftsbezeichnung führen. (Urteil des BGH vom 17.04.2014, III ZR 87/13, III ZR 182/13 und III ZR 201/13, BGH online Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



3. Datenschutzrecht Drohung mit Datenübermittlung an Schufa bei bestrittener Forderung unzulässig Das OLG Celle hatte sich mit Urteil vom 19.12.2013, Az.: 13 U 64/13, mit der Datenübermittlung an die Schufa auseinanderzusetzen. In dem zugrundeliegenden Fall erhielt der Kläger ein Schreiben, das mit „letzter Mahnung“ überschrieben war. Daraufhin bestritt er die geltend gemachten Forderungen. Trotz dieses Bestreitens wurde die Geldforderung noch einmal per Mahnung angefordert und im Rahmen dieser zweiten Mahnung mitgeteilt „eine Meldung dieser Daten an die Schufa Holding AG kann bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen des § 28 BDSG nicht ausgeschlossen werden“. Diese Inaussichtstellung der Datenübermittlung an die Schufa Holding AG kann unzulässig sein, wenn sie keinen gesetzlich vorgesehenen Zweck erfüllt, insbesondere weil der vermeintliche Schuldner die Forderung bereits bestritten hat. Denn: § 28 a BDSG sieht eine Datenübermittlung nur bei unbestrittenen Forderungen vor. Das Gericht stufte das Schreiben auch trotz eines Zusatzes nicht anders ein, dass eine Übermittlung nur bei einredefreien und unbestrittenen Forderung erfolgen wird. Das Schreiben insgesamt wurde als unzulässig eingestuft, da der vermeintliche Schuldner die Forderung schriftlich bestritten und zusätzlich auch noch das Inkassounternehmen aufgefordert hatte, weitere Drohungen mit einer Datenübermittlung zu unterlassen. Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



4. Firmen- und Gesellschaftsrecht Gesellschafterliste - wer unterschreibt? Ergeben sich bei einer GmbH Veränderungen in Bezug auf ihre Gesellschafter, kann eine aktualisierte Gesellschafterliste notwendig werden. Gründe für ein solches „Update“ können z.B. die Umfirmierung oder Sitzverlegung eines Gesellschafters sein. In solchen Fällen muss die Liste von der Geschäftsführung eingereicht werden, nicht vom Notar. „Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter (…) eine von ihnen unterschriebene Liste der Gesellschafter zum Handelsregister einzureichen (…).“ Für die Beratungspraxis muss hierfür klar sein, ob alle Geschäftsführer gemeinsam unterzeichnen müssen oder ob es reicht, wenn die Liste von Geschäftsführern in vertretungsberechtigter Zahl unterzeichnet wird. Wie so vieles bei der Gesellschafterliste ist auch diese Frage noch nicht ganz klar beantwortet. Zwar wird von vielen angenommen, dass es ausreicht, wenn eine vertretungsberechtigte Zahl von Geschäftsführern unterschrieben hat (so z.B. Zöllner/Noack in Baumbach/Hueck, GmbHG, 20. Aufl. 2013, § 40 Rz. 35 und auch bereits KG Berlin vom 09.03.1905, OLGR 11, 396), und auch das Regel-Ausnahme-Verhältnis spricht dafür, nicht die Unterschrift aller Geschäftsführer zu verlangen. Allerdings gibt es Stimmen in der Literatur, die davon ausgehen, dass sämtliche Geschäftsführer unterzeichnen müssen (H. Schmidt, NotBZ 2013, 13 ff., m.w.N.). Diese zuletzt genannte Ansicht stützt sich darauf, dass gemäß § 40 Abs. 3 GmbHG schließlich auch alle Geschäftsführer gesamtschuldnerisch haften. Die Praxis und auch die Registergerichte sehen zu Recht auch weiterhin die Unterschrift in vertretungsberechtigter Zahl als ausreichend an. Gegenteiliges ist jedenfalls derzeit noch nicht bekannt. Dem Haftungs-Argument aus § 40 Abs. 3 GmbHG kann entgegen gehalten werden, dass eine gesamtschuldnerische Haftung aller Organmitglieder auch in anderen Fällen besteht, in denen nur in vertretungsberechtigter Zahl gehandelt wurde. Dr. Stephan Ulrich, Rechtsanwalt, Simmons & Simmons, Düsseldorf in: GmbHReport 4/2014. Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]
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Firmenfortführung: Zu früh beantragte Eintragung einer Haftungsbeschränkung Nach § 25 HGB haftet der Erwerber eines Handelsgeschäfts, wenn er dieses unter der bisherigen Firma fortführt, für alle im Betrieb des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers. Der neue Inhaber kann sich jedoch der Haftung für Altschulden dadurch entziehen, dass er eine entsprechende Haftungsbeschränkung in das Handelsregister eintragen lässt. Das Oberlandesgericht Zweibrücken hält die "vorsorgliche Eintragung" eines derartigen Haftungsausschlusses vor dem Erwerb des Handelsgeschäfts für unzulässig. Der entsprechende rechtliche Hinweis des Registergerichts, dass ein Eintragungsantrag erfolglos sein wird, ist trotz der versehentlichen Hinzufügung einer Rechtsbehelfsbelehrung keine Entscheidung, sodass eine Beschwerde hiergegen nicht zulässig ist. Das Rechtsmittel der Beschwerde ist nur gegen Endentscheidungen statthaft. Beschwerden gegen Zwischenentscheidungen sind ausschließlich dann zulässig, wenn dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist. Beschluss des OLG Zweibrücken vom 16.05.2013, 3 W 30/13, NZG 2013, 1235, NotBZ 2013, 486. Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



Teilung von GmbH-Geschäftsanteilen und Berichtigung der Gesellschafterliste Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 17.12.2013 ist „die Teilung eines Geschäftsanteils weiterhin durch Veräußerung mit Zustimmung der Gesellschafter möglich, soweit der Gesellschaftsvertrag keine gegenteilige Regelung enthält. Zur Bestimmtheit der Teilung genügt es in diesem Fall, wenn in der Zustimmungserklärung auf die Teilungserklärung im Veräußerungs- oder Abtretungsvertrag Bezug genommen wird, in der der geteilte Geschäftsanteil, die neuen Geschäftsanteile und ihre Nennbeträge bestimmt sind. Der Geschäftsführer ist zu einer Korrektur einer unrichtigen, vom Notar nach § 40 Abs. 2 Satz 1 GmbHG eingereichten Gesellschafterliste befugt. Der Geschäftsführer muss dem Betroffenen vor der Einreichung einer korrigierten Gesellschafterliste Gelegenheit zur Stellungnahme geben“. So der Leitsatz des BGH-Urteil (Az.: II ZR 21/12, Der Betrieb 2014, SS. 233-237). Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



Handelsregistereintragung eines Erben auch ohne Erbschein Eine von einem Erben eines Gesellschafters (hier einer Kommanditgesellschaft) beantragte Eintragung seiner Rechtsnachfolge in das Handelsregister ist zumindest dann aufgrund des vorgelegten notariellen Testaments vorzunehmen, wenn es keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass zur Feststellung der Erbfolge tatsächliche Ermittlungen erforderlich sind. Der Vorlage eines Erbscheins bedarf es in diesem Fall nicht. (Beschluss des OLG Bremen vom 15.04.2014, 2 W 22/14, JURIS online) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



Sozialversicherungspflicht eines GmbH-Geschäftsführers Verfügt ein GmbH-Geschäftsführer lediglich über eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft, ist er als abhängig Beschäftigter sozialversicherungspflichtig, wenn er zwar für die Firma wesentliche Fachkenntnisse und Kundenkontakte besitzt, ihm jedoch nach dem bestehenden Geschäftsführervertrag weitgehende Arbeitnehmerrechte wie einem leitenden Angestellten zustehen. Für das Sozialgericht Dortmund sprachen die Ausgestaltung des Geschäftsführervertrages mit Gehaltsvereinbarung, Urlaubsanspruch, Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall und anderen Nebenleistungen sowie die Fortschreibung der Ansprüche des Geschäftsführers aus dem vorangegangenen Arbeitsvertrag für eine typische Beschäftigung als leitender Angestellter. (Urteil des SG Dortmund vom 21.03.2014, S 34 R 580/13, JURIS online) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



Keine Amtslöschung einer GmbH bei nachgewiesenen Guthaben auf Onlinekonto Gemäß § 394 Abs. 1 Satz 1 FamFG, durch das u.a. die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit geregelt werden, kann (unter anderem) eine GmbH, die kein Vermögen besitzt, von Amts wegen gelöscht werden. Die Vorschrift bezweckt, Gesellschaften, die infolge ihrer 6



Vermögenslosigkeit handlungs- und in diesem Sinne "lebensunfähig" sind, aus dem Rechtsleben auszuschließen. Die Entfernung vermögensloser Gesellschaften aus dem Handelsregister liegt einerseits im öffentlichen Interesse und ist andererseits im Interesse des Gläubigerschutzes dringend geboten. Die Vermögenslosigkeit als Anzeichen für die Lebensunfähigkeit der Gesellschaft ist anzunehmen, wenn ein ordentlicher Kaufmann keine Werte mehr als Aktiva in seine Bilanz einsetzen kann, es somit an einer verteilungsfähigen Masse fehlt. Der Löschung einer GmbH wegen Vermögenslosigkeit steht entgegen, wenn dem Gericht in einem größeren zeitlichen Abstand zwei Bankauszüge vorgelegt werden, die die Gesellschaft als Inhaberin eines Onlinekontos mit Guthabensalden von 2.500 Euro bzw. 9.900 Euro ausweisen. In diesem Fall ist unter Berücksichtigung eines auf Dienstleistungen gerichteten Unternehmensgegenstandes ein nicht völlig unerheblicher Vermögenswert belegt. (Beschluss des OLG Düsseldorf vom 05.03.2014, I-3 Wx 187/12, GmbHR 2014, 541) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



5. Gewerblicher Rechtsschutz Kein Schutz für "Knopf im Ohr" als Gemeinschaftsmarke Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat die von dem deutschen Stofftierhersteller Steiff beantragte Eintragung der Anbringung eines Knopfes oder eines Fähnchens am Ohr eines Stofftiers als Gemeinschaftsmarke abgelehnt. Dies wurde damit begründet, dass einer derartigen Anbringung die Unterscheidungskraft fehlt, da sie es als solche dem europäischen Durchschnittsverbraucher nicht erlaubt, die betriebliche Herkunft des Stofftiers zu erkennen. Knöpfe und Fähnchen stellen für Stofftiere übliche Gestaltungselemente dar und werden von Verbrauchern als dekoratives oder auch funktionales Element wahrgenommen.. (Urteil des EuG vom 16.01.2014, T-433/12, T-434/12, GRURPrax 2014, 33). Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



Fehlende Unterscheidungskraft eines englischsprachigen Markenworts mit mehreren deutschen Bedeutungen Der Bundesgerichtshof hat die Eintragungsfähigkeit der Wortmarke "hot" mangels Unterscheidungskraft abgelehnt. Dies wurde wie folgt begründet: Das Wort "hot" gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache und hat neben der Bedeutung "heiß" in Bezug auf Geschmack den weiteren Sinngehalt "scharf, scharf gewürzt und pikant". Die angesprochenen Verbraucher verstehen den Begriff aber auch in einem übertragenen Sinne, nämlich als "sexy, angesagt, großartig". In dieser Bedeutung wird "hot" auch in Verbindung mit Mode, Schuhen und anderen Produkten, z.B. Parfums und Kosmetika verwendet, die geeignet sind, die Attraktivität einer Person zu erhöhen. Insbesondere stand der Unterscheidungskraft die Bedeutung des Markenworts "hot" als "angesagt" und "großartig", die von den Verbrauchern als allgemeine anpreisende Werbeaussage verstanden wird, entgegen. (Urteil des BGH vom 19.02.2014, I ZB 3/13, BB 2014, 961) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



8. Internetrecht Kein Widerrufsrecht bei Fertigung eines Sofas nach Kundenwunsch Bei sogenannten Fernabsatzverträgen (Versandhandel, Internet) steht dem Verbraucher nach dem Gesetz ein Widerrufs- und Rückgaberecht zu (§ 312d BGB). Dies gilt jedoch dann nicht, wenn Waren geliefert werden, die nach Kundenspezifikation hergestellt wurden. Eine Fertigung nach Kundenwunsch nahm das Landgericht Düsseldorf bei der Onlinebestellung eines Sofas an, bei dem der Kunde aus 578 Farbvarianten wählen konnte. In dem entschiedenen Fall hatte sich der Kunde eine besonders individuelle Farbkombination ausgesucht, die vorher nachweislich noch nie bestellt wurde. Für das Gericht war die individuelle Fertigung des Sofas auch erkennbar, da dieses nicht zu den Standard-Produktlinien des Herstellers gehörte, sondern unter der Bezeichnung „Sofas Exklusiv“ angeboten worden war. Auch die vereinbarte lange Lieferzeit von 12 bis 16 Wochen sprach für eine individuelle Fertigung. Im Ergebnis konnte der 7



Kunde die Bestellung nicht widerrufen. Er wurde zur Zahlung des Kaufpreises verurteilt (Urteil des LG Düsseldorf vom 12.02.2014, Az.: 23 S 111/13). Praxistipp: Bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden, hat der Verbraucher grundsätzlich kein Widerrufsrecht. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Kein Widerrufsrecht bei Fernabsatzvertrag mit Freiberufler § 312d BGB bestimmt, dass dem Verbraucher bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht zusteht. Hierüber ist der Verbraucher ordnungsgemäß zu belehren. § 355 BGB regelt die Anforderungen an den Widerruf. Das Amtsgericht München weist darauf hin, dass jedoch nur derjenige, der erkennbar als Verbraucher über das Internet Waren bestellt, auch ein Widerrufsund Rückgaberecht hat. In dem entschiedenen Fall hatte ein Münchner Physiotherapeut bei einem Internetanbieter eine Waschmaschine bestellt und dabei in der Eingabemaske als Kundeninformation „Physiotherapiepraxis“ und darunter seinen Namen mit der Adresse der Praxis im Zentrum von München sowie die E-Mail-Adresse der Praxis angegeben. Dies konnte der Verkäufer nur so verstehen, dass der Vertrag mit der Physiotherapiepraxis abgeschlossen werden sollte. Daran änderte auch nichts, dass die Lieferung an die Privatadresse des Freiberuflers erfolgte und die Bezahlung des Geräts von seinem Privatkonto erfolgte. Für die Beurteilung der Verbrauchereigenschaft kommt es ausschließlich auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses an. Da der Käufer insoweit nicht als Verbraucher aufgetreten war, stand ihm auch kein Widerrufsrecht zu (Urteil des AG München vom 10.10.2013, Az.: 222 C 16325/13). Praxistipp: Bei einem Fernabsatzvertrag versteht der Rechtsverkehr die Angabe einer Geschäftsbezeichnung mit dem Namen einer Person als Kundenname so, dass der Vertrag mit einem Unternehmer abgeschlossen werden soll. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Autocomplete-Funktion von Google erneut beanstandet Die Internetsuchmaschine Google enthält u.a. eine sogenannte Autocomplete-Funktion, die einen vom Anwender eingegebenen Suchbegriff automatisch mit anderen Stichworten in Verbindung bringt und dem Anwender diese Kombination in einem Auswahlfenster zum Anklicken vorschlägt. Diese für Anwender durchaus hilfreiche Unterstützung kann jedoch bei der Eingabe von Namen für die gesuchte Person durchaus unerwünschte Kombinationen ergeben. So erschienen bei der Eingabe des Namens der ehemaligen „First Lady“ Bettina Wulf bisweilen Kombinationen mit den Begriffen „Rotlicht“ oder „Escort-Service“. Der Bundesgerichtshof sah darin eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts der ehemaligen Gattin des früheren Bundespräsidenten (Urteil des BGH vom 14.05.2013 - VI ZR 269/12). In einem ähnlich gelagerten Fall wurde es Google nun gerichtlich untersagt, die Autocomplete-Funktion in der Weise einzusetzen, dass ein Unternehmen, das im Internet Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika vertreibt, automatisch mit den Schlagworten „Scientology“ und „Betrug“ in Verbindung gebracht wird. Trotz konkreter Beanstandung der Persönlichkeitsverletzung und der Rufschädigung des Unternehmens und dessen Vorstandsvorsitzenden war Google zunächst nicht bereit, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Da dies – wenn auch verspätet – noch nachgeholt wurde und das Gericht das Verschulden des Suchmaschinenbetreibers als gering einstufte, lehnte es einen Entschädigungsanspruch des Unternehmens bzw. des Unternehmensleiters ab. Das Urteil beschränkte sich danach auf den Unterlassungsanspruch, der ab Zugang des Beschwerdeschreibens bestand (Urteil des OLG Köln vom 08.04.2014, Az.: 15 U 199/11). Praxistipp: Google darf seine Autocomplete-Funktion nicht schrankenlos einsetzen! Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]
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9. Wettbewerbsrecht Grundpreisberechnung unter Einbeziehung von „Gratiszugaben“ Wer Letztverbrauchern gewerbs- bzw. geschäftsmäßig oder regelmäßig in sonstiger Weise Waren in Fertigpackungen, offenen Packungen oder als Verkaufseinheiten ohne Umhüllung nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche anbietet, hat nach § 2 der Preisangabenverordnung (PAngV) auch den Preis je Mengeneinheit einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Endpreises anzugeben (z.B. Preis pro Liter oder Kilogramm). In diesem Zusammenhang hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass es keinen Verstoß gegen die Preisangabenverordnung darstellt, wenn ein Supermarkt den Grundpreis für mehrere Flaschen eines Erfrischungsgetränks, das er zu einem Sonderpreis zusammen mit zwei „GRATIS“-Flaschen anbietet, auf der Basis des Preises der Gesamtmenge der abgegebenen Waren, also einschließlich der Zugabe, errechnet (Urteil des BGH vom 31.10.2013, Az.: I ZR 139/12). Praxistipp: Es stellt keinen Verstoß gegen § 2 PAngV dar, wenn ein LebensmittelEinzelhandelsunternehmen den Grundpreis im Sinne dieser Vorschrift auf der Basis der Gesamtmenge der abgegebenen Waren inklusive zweier Gratisflaschen zum beworbenen Endpreis errechnet. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



„Endlos surfen“ mit Beschränkung Die Werbung eines Mobilfunkanbieters für einen Smartphone-Tarif als „Daten-Flat“ bzw. mit dem Slogan „Endlos surfen ohne Vertrag“ ist als irreführend anzusehen, wenn die Vertragsbedingungen eine extreme Drosselung der Übertragungsrate ab einer bestimmten Datenmenge pro Monat vorsehen und hierauf nicht deutlich hingewiesen wird. Für das Oberlandesgericht Köln soll es zur Unterrichtung der Interessenten über wesentliche Merkmale wie die Schnelligkeit der Datenübertragung und deren Drosselung allerdings genügen, wenn im Zusammenhang mit der Preisangabe durch eine deutlich erkennbare Fußnote auf ergänzende Angaben zum Tarif- und Leistungsumfang verwiesen wird (Urteil des OLG Köln vom 08.11.2013, Az.: 6 U 53/13).



Praxistipp: Nach der Rechtsprechung des OLG Köln ist Werbung für eine „Daten-Flat“ bei undeutlichem Drosselungsvorbehalt irreführend und damit wettbewerbswidrig. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Himbeer-Vanille-Tee ohne Himbeer- oder Vanille-Bestandteile Der Bundesgerichtshof hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Rechtsfrage vorgelegt, ob die Aufmachung eines Lebensmittels durch bildliche Darstellungen das Vorhandensein einer Zutat suggerieren darf, obwohl tatsächlich eine normalerweise in diesem Lebensmittel verwendete Zutat durch eine andere ersetzt wurde, solange die verwendeten Austauschstoffe im Zutatenverzeichnis genannt werden. Anlass für die Entscheidung war die Werbung eines deutschen Teehändlers für einen Früchtetee mit der vielversprechenden Bezeichnung „HimbeerVanille-Abenteuer“. Auf der Verpackung befanden sich Abbildungen von Himbeeren und Vanilleblüten sowie die Hinweise „nur natürliche Zutaten“ und „Früchtetee mit natürlichen Aromen“. Tatsächlich enthielt der Tee keine Bestandteile oder Aromen von Vanille oder Himbeere. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen nahm den Teehersteller daher wegen Irreführung von Verbrauchern auf Unterlassung und Zahlung von Abmahnkosten in Anspruch. Der Hersteller berief sich darauf, dass sich das Fehlen der Stoffe der auf der Verpackung abgedruckten Zutatenliste entnehmen lässt. Ob dies nach der einschlägigen EU-Richtlinie 2000/13/EG zur Beseitigung des Irreführungsvorwurfs ausreicht, haben nun die Europarichter zu entscheiden (Beschluss des BGH vom 26.02.2014, Az.: I ZR 45/13). Praxistipp: Der erste Rechtsgrundsatz in der Werbung lautet: Irreführung vermeiden! Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]
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10. Veranstaltungshinweise IHK-Sprechtag Wettbewerbsrecht am 15.07.2014 Schneller als gedacht kommen Unternehmer mitunter mit dem Wettbewerbsrecht in Berührung, etwa bei Fragen wie den folgenden: „Wie werbe ich rechtmäßig?“, „Was sind unzulässige unlautere geschäftliche Handlungen?“, „Wann liegt eine Irreführung vor?“, „Was ist bei Sonderveranstaltungen zu beachten?“, „Welche Folgen drohen im Falle unlauterer Werbung?“, „Was genau ist eine Abmahnung und wie sollte man reagieren, wenn man abgemahnt worden ist?“. Die IHK bietet am Dienstag, 15.07.2014 von 9:00 bis 16:00 einen speziellen Sprechtag zu wettbewerbsrechtlichen Fragen an. Die kostenlose Einzelberatung erfolgt nach vorheriger Terminvereinbarung gerne in einem persönlichen Gespräch. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Cybersicherheit und elektronische Wirtschaftsspionage Es gibt kaum noch ein Unternehmen, das seine Geschäfte ohne eine Internetverbindung abwickeln kann. In diesem Zusammenhang haben die jüngsten Datenskandale vor allem eines sehr deutlich gemacht: Jedes Unternehmen, und sei es noch so klein oder vermeintlich unbedeutend, ist für Spionagedienste und Cyberkriminelle ein attraktives Zielobjekt! Mit welchen Bedrohungen müssen sich Unternehmen auseinandersetzen, wie können sie angemessen darauf reagieren und welche Unterstützung dürfen sie dabei von staatlichen Stellen erwarten? Diese und weitere Fragen werden auf unserer für Mitgliedsunternehmen kostenfreien Veranstaltung am Dienstag, 15. Juli 2014, 17:00 Uhr, im IHK Tagungszentrum, beantwortet Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur statt. Nach einem Impulsvortrag von Staatssekretärin Heike Raab werden verschiedene Referenten aus dem Ministerium in Fachvorträgen auf die einzelnen Aspekte des Themas eingehen. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht beim Get together gegen 19:00 Uhr Gelegenheit zum Austausch. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage, Dokumentennummer V14243. Anmeldungen online oder an [email protected] Kontakt: Bernarda Hensel, Telefon 0651/9777-402, mailto:[email protected]



Sie haben kein Interesse mehr an dem Bezug des Newsletters, dann können Sie ihn jederzeit abbestellen: [email protected] Impressum: http://www.ihk-trier.de/p/Impressum-552.html
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